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Teilrevision Regionaler Richtplan Glattal 2019
Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Auflage und Anhörung 6.0.3
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1. Ausgangslage

Nach der in den Jahren2016 bis 2018 erfolgten Gesamtrevision des Regionalen
Richtplans Glattal passt die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) den Regio-
nalen Richtplan in regelmässigen kleinen Teilrevisionen an. Relevant für die
Stadt Opfikon sind bei der Teilrevision 2019 Anpassungen bei den regionalen
Arbeitsp latzgebieten (Sicherstel I u ng Arbeitszonen bewirtschaftu ng), ein H inweis
zur Steuerung und Verhinderung von Off-Airport-Parkierungsanlagen, die Auf-
nahme der BIKE LINE als Hauptverbindung sowie das Thema der Überprüfung
und Anpassung der Gebiete niedriger baulicher Dichte.

lm Rahmen der behördenvertraulichen Vernehmlassung im Frühjahr 2019
wurde bei der ZPG der Antrag gestellt, den Eintrag des Gebietes Grossacker
als Gebiet mit niedriger baulicher Dichte im Regionalen Richtplan gänzlich zu
streichen. Der Antrag der Stadt Opfikon wurde bei der Überarbeitung der Doku-
mente entsprechend berücksichtigt.

2. Öffentliche Auflage und Anhörung

Die öffentliche Auflage und Anhörung der Teilrevision 2019 wurde am 4. Okto-
ber 2019 gestartet. Die Verbandsgemeinden sind eingeladen, den Richtplanent-
wurf im Rahmen der öffentlichen Auflage zu prüfen und der ZPG die Stellung-
nahme bis zum 3. Dezember 2019 zuzustellen.

Neben den oben aufgeführten Anpassungen enthalten die überarbeiteten Richt-
plandokumente noch zwei weitere kleinere Anderungen, welche die Stadt
Opfikon jedoch nur peripher betreffen. Zum einen wurde im Zielbild 2030 die
Lücke der Dichtestufen im Bereich der stadtstrukturellen Zäsur entlang der Au-
tobahn (Bubenholz-Autobahnüberdeckung) zugunsten eines plausiblen Ge-
samtbildes geschlossen. Zum anderen wurde die Stelzenstrasse als geplante
kantonale Nebenverbindung in die Karte Veloverkehr eingetragen und somit
eine Differenz zwischen dem kantonalen Velonetzplan und dem Regionalen
Richtplan bereinigt.

Auf Antrag des Bauvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT
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1. Der Stadtrat bedankt sich für die Berücksichtigung des Anliegens bezüglich
der Streichung des Gebiets Grossacker als Gebiet niedriger baulicher
Dichte aus dem Regionalen Richtplan gemäss Stellungnahme vom
9. Juli 2019 im Rahmen der Vernehmlassung.

2. Der Stadtrat stimmt der Teilrevision 2019 des Regionalen Richtplans Glattal
zu und hat keine weiteren Anträge.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an

-ZPG Zürcher Planungsgruppe Glattal, Sekretariat, Neuhofstrasse 34,
8600 Dübendorf

- Bau und lnfrastruktur
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